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Appenzellisches
M o n a t s b l a t t.

Nro. 5. Mai. lW8.

Zur Gesetzgebung sind nur Männer berufen, welche neben bedeutender Ge-

lebrsamkeit einen schaffenden unabhängigen vhiwsovbischen Geisi mit großem

Verstände besitzen und denen zugleich reiche Erfahrungen zur Seite stehen.

A. Müller.

Ueber die Vermehrung der Prozesse in unserm Lande

und deren Abhilfe; veranlaßt durch den im

Appeuzellischen Januar-Monatsblatt enthaltenen

Aufsatz / siehe Seite

rÄ)enn der Einsender dieses gegenwärtigen Aufsatzes mit
dem Verfasser jenes angezeigten nicht im Ganzen überein-
stimmen kann, so sey es ihm doch vergönnt, auch seine An,
sichten den Landleuten zur Prüfung vorzulegen. Der Ver-
fasser jenes Aufsatzes giebt alö Hauptursache der Vermehrung
der Prozesse, die im Lande immer allgemeiner werdende Fa-
brikaiion an. Als eine Mirursache kann ich dieselbe allen-
falls gelten lassen, obschon gerade die Fabrikanten am sel-
tensten in den GerichlSstuben und auf den Ralhgängen ge-
sehen werden. Desto mehr aber erscheinen Nichtfabrikanlen
daselbst mit Jnjurien-Prozessen, die manchmal wohl nicht
aus nachbarlicher Liebe, sondern aus unbedeutenden Zwisten
entstehen, undl welche die Gemüther oft so erbittern, daß

diese Prozesse oft Jahre lange dauern und den nachbarlichen
Frieden auf immer zernichten. Und was ist die Ursache der
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vielen Prozesse dieser Art? Gewiß nicht die Vermehrung der

Fabrikation und der damit verbundenen Aufklärung, nein,
die Ursache hiervon ist die geringe Strafe, welche in unserm
Lande auf Vergehen dieser Art festgesetzt ist. Rufen wir die-

jenigen Kantone in'S Gedächtniß, in welchen ausgebreitete

Strafgesetze herrschen. Hier finden wir, daß diese Art von

Prozessen dadurch vermindert werden, daß selbst bei unbe-

harrlichen Injurien der Injurant nicht nur zu öffent-
licher Abbitte und SatiSfaktions-Ertheilung, sondern auch,
nach Umständen, zur Strafe bis aus drei Louisd'or verfällt
werden darf.

Bei beharrlichen, nicht erwiesenen Injurien aber wird
daS Strafbefugniß biö auf einige hundert Franken erhöht,
nach Umständen sogar zur Ausstellung mit einem Prügel
im Maule verschärft. Sollte man nicht zur Sicherheit des

rechtlichen friedliebenden Biedermanns auch in unserm Lande

das Strafbefugniß erhöhen dürfen? Die Geschichte der letz,

ten zwei Jahre wird beweisen, daß dadurch den klein und

großen Räthen viele Mühe und Zeitversäumniß erspart wer-
den konnte. Es mag wohl zur Zeit, da diese geringfügige
und bisher beibehaltene Strafe festgesetzt wurde, dieselbe

für den Bethciligten eben so drückend gewesen seyn, als

wenn sie zu unserer Zeit um das Sechsfache erhöht würde.

Eine zweite, eben nicht unwichtige, Art von Prozessen

entsteht aus dem Viehhandel. Der Grund hiervon dürst«

eben nicht schwer aufzufinden seyn. Dieser liegt einmal in
dem ausgebreiteten Handel selbst; hauptsächlich aber in dem

Mangel an Gesetzen und in dem Mangel der Angabe der

Krankheiten und Mängel deö Viehes; denn ausser dem 43.

und à Art. des LandbucheS findet sich in diesem nichts

darauf bezügliches vor. Abgesehen, man wollte auch noch

daS hochobrigkeitliche Mandat von 1740 in Anspruch nehmen;

so bleiben wir dennoch weit hinter unsern Rachbarn, mit

welchen wir Viehhandel treiben, zurück. Auch hier könnte

vermittelst der Vermehrung bestimmter Gesetze und vermittelst
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richtiger Bezeichnung der Krankheiten und Mängel de»

Viehes / vielen unnöthigen Prozessen vorgebogen werden.

Eine dritte Art von Prozessen beschäftigen die Behörden

Nicht viel weniger, nämlich die AuferziehungS-Forderungen

wegen Kinder geschiedener Eltern und der unehelich Erzeug-
ten. NichtS könnte besser abgeholfen werden als solchen

Prozessen. ES dürfte nur festgesetzt werden, wie viele Jahre
die Mutter daS Kind, von der Geburt an, bei sich behal-

ten, und in welchem Alter der Vater berechtigt seyn soll,
dasselbe zu sich zu nehmen. Man wird zwar einwenden, daß

eine Bestimmung hierfür im 121. Art. deS Landbuches ent-
halten sey. Freilich besagt dieser Artikel, daß abwechselnd

während des einen halben Jahres das Kind von der Mut-
ter, während deS andern Halbjahres von dem Vater erzogen
werden soll. Das finde ich aber gar nicht thunlich; denn

eS ist unbestreitbar, daß daS Kind wenigstens bis in's zehnte

Jahr einer besondern Pflege bedarf, und die Mütter scheinen

von der Narur schon zu diesem Geschäfte vorzüglich bestimmt

zu seyn. Man sollte also, wenn nicht besondere Hindernisse

obwalten, das Kind wenigstens die ersten zehn Jahre der

Mutter zur Erziehung überlassen. ES sollte ferner für daS

ganze Land ein gleichförmiges Gesetz aufgestellt werden, wie
viel der einte Theil von dem andern an die Alimentations-
Kosten zu fordern berechtigt sey; denn gerade die Ungleich-

heit, über welche in den gleichen Fällen abgesprochen wor-
den ist, ist eine Mitursache der WeiterSzichung dieser Pro-
zesse. ES dürfte serner nicht überflüssig seyn, festzusetzen wie
die gegenseitigen Eltern, in Fällen wo die Kinder Proses-

sioncn erlernen, die Kosten zu tragen haben.

Streitigkeiten wegen Kauf und Tausch, Wasser- und

Fahrrechte, Stege und Wege könnte für die Zukunft von
den betreffenden Gemeindschreibern vermittelst deutlicher und

spezieller Bezeichnung des Uebcreingekommenen großen Theils
abgeholfen werden. Beschwerden, besonders die wider Land-
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recht, sollten bei Verkauf von Liegenschaften durchaus in
den Kaufbriefen angemerkt werden.

Andere, weniger gewöhnliche Prozesse will ich, um den

Leser nicht zu ermüden, übergehen.

Den Prozeßlustigen mag allerdings der Umstand, daß

man ohne Kosten vor dem kleinen und großen Rache erschei-

nen kann, eine Aufmunterung seyn. Vermittelst einer Ge.

richtSgebühr wäre auch diesem Uebel mehr und minder vorzu-
beugen. Freilich wird man dagegen einwenden, dies vertrage
sich mit unserer demokratischen Verfassung nicht. Allein, fra.
gen wir, verträgt es sich auch mit unserer demokratischen

Verfassung, daß Prozeßsüchlige Leute, auSHaß undpurerBoö.
heit, einem E. E. großen Rathe zum Schaden und zum Nach-

theil des friedliebenden LandmanneS oft Stundenlang vcr-
säumen, da doch angenommen werden kann, daß eine solche

Stunde dem Lande wenigstens eine Louisd'or koste, und folg.
lich angenommen werden darf, daß eS Prozesse gegeben habe,

die dem Lande ein paar hundert Gulden gekostet haben mögen.

Und wen trifft es zum Bezahlen? Gerade den friedliebenden

Landmann, der fein zu Hause bleibt und seinem Berufe ab-

wartet; denn wahrlich von den Prozesststcn, wovon hier die

Rede ist, wird wenig zu erheben seyn.

Der Verfasser jenes besagten Aufsatzes rügt ferner die

vielen Untersuchung^ Kommissionen. Hier sind wir nur in
Beziehung der überflüssigen eins, für welche, wie er selbst

sagt, so ziemlich gesorgt ist. Uebrigenö finde ich die Kommissio,

nen darum zweckmäßig, weil 1) dieselben dem Lande nichts ko-

sien, 2) die Kosten auf den mehr oder weniger verlierenden

Theil fallen und Z) der Gegenstand genauer erläutert werden

kann und folglich der höhern Behörde dadurch vorgearbeitet
wird. Desto mehr bin ich gegen die sogenannten Znsätze, ein-

mal, weil die Kommissionen dieser Art zu viel kosten und die

Herren der früheren Kommission dabei auch wieder Sitz und

Stimme haben. Denn nach meinem Ermessen dürfte eine Kom.
mission, die schonüberden Gegenstand abgesprochen hat, durch.



aus zurück bleiben und durch eine andere ersetzt werden ; streng

rechtlich genommen sollten auch die Akten zurück bleiben.

Durch den Grundsatz, daß die Mitglieder des kleinen
Rathes ein ganzes Jahr die nämlichen seyn sollten, würde

allerdings derselbe an Festigkeit gewinnen. Aber waö würden
die übrigen Vorgesetzten in den Gemeinden gewinnen? Sehr
wenig nichts als daß jene sonst schon herrschende Unthätig-
keit bei vielen Vorgesetzten noch vermehrt würde. ES wäre

besser, wenn besonders die jüngern Vorgesetzten sich die

Mühe gäben, irgend ein gutes Buch über das natürliche
Recht des Menschen zu lesen; sich die Mühe gäben, zulernen
eine geordnete Akte zu schreiben; dadurch könnten dieselben

dem Lande und dessen Einwohnern mehr nützen, als mit aller

ihrer AmtS-Imagination. ES ist doch sonderbar! wir haben

doch in unserm Lande gute, ja einige vortreffliche Akten-

Schreiber, und doch hat man noch nie gehört, daß sich von
diesen Herren irgend einer die Mühe gegeben hätte, von die-

sen zu erlernen eine geordnete Akte abzufassen. Kein Wunder
also, wenn manchmal Akten vorkommen, daß wenn man die-

selben liefet, man beinahe glaubt, man habe sie verkehrt in
der Hand.

Und aus einer solchen Akte soll dann der Richter ein rich-
tigeS Urtheil fällen. ES darf also um so mehr das Gesagte
den jüngern Vorgesetzten zugemuthet werden, weil eS dem

Lande zum Nutzen und Ehre gereichen würde. Allein ich weiß

wohl, diese Herren fürchten, man sehe eö ihnen an, oder

man würde eS wenigstens sagen, daß sie gerne Rathsherren
seyen; sey es wie eS wolle, so sollten sie zu ihrer eigenen

Ehre den Vorsatz fassen, das waö sie einmal seyn müssen,

nach ihren Kräften ganz zu seyn.

Muß doch der Subalterne im Militärstande, wenn er

anders mit Ehren bestehen will, die in sein Fach einschlagen,
den Bücher anschaffen, dieselben lesen und praktisch anwen-
den lernen. Und warum denn Jene nicht? warum nicht ein-
mal unsere wenigen Gesetze lernen kennen und anwenden?
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Zum Beschluß noch ewiges über die allgemeine Sage,
daß wir in unserm Lande einen einfachen Rechtsgang haben.

Ich finde nichts weniger als dieses. Wir haben, nach unserm

Bediinkcn, eine Instanz zu viel; auch gväre zu wünschen,

daß Streitigkeiten unter 20 fi. in erster Instanz von den

Vorgesetzten der betreffenden Gemeinden, in letzter Instanz
vor dem kleinen Rath ohne Weiterziehung abgesprochen wer-
den dürften; zu wünschen, daß, um in diesem Falle vor erster

Instanz erscheinen zu dürfen, wie in Herisau, der regierende

Hanptmann hiezu die Gewalt ertheilen könnte. Dadurch
würde nicht nur den Tit. Herren Ehren. Häuptern eine be-i
deutende Last abgenommen, sondern eS würden denLandleuten
viele Stunden und Gänge erspart; zu wünschen, daß Strei-
tigkeicen über 20 fl. in erster Instanz vor kleinem, in letzter

Instanz vor großem Rath abgesprochen würden; dadurch

würde nur durch diese Maßregel E. E. grossen Rath beinahe

die Hälfte der Prozesse abgehen.

Uebrigens,daß dieser Aufsatz nur als Bruchstück betrach-

tet werden müsse, bedürfte beinahe keiner Erwähnung. Und

daß über diesen Gegenstand sich noch Vieles und Besseres

sagen läßt, hierüber ist der Verfasser ganz einverstanden.

Appenzellische Privat-Feuerversicherungs-Anstalt.

Den 8. April dieses Jahres fand eine Hauptversamm-

lung der Anthcilhaber dieser Anstalt in der Gemeinde Spei-
cher, als dem Entstehungs-Ort derselben, statt. Es erschienen

bei dieser Versammlung circa 200 Interessenten, die unter
dem Vorsitz deg bisherigen Präsidenten der VerwaltungS-
Kommission, Herrn Hauptmann Nagel von Teufen, Nachfol-
gendeS verhandelten:

4) Eröffnete der Präsident die Sitzung mit eine« den Um-
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